
  

Antrag Datum Nummer 
öffentlich 07.02.2006 A0030/06 
Absender 
 

 

Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling  
Adressat  
 
Stadträtin Bork 
 

 

Gremium Sitzungstermin 
 

Stadtrat 13.03.2006 
 
Kurztitel  
 
Rechnungsprüfungsordnung 

 

 
 
Der Stadtrat möge beschließen: 
 
Die Rechnungsprüfungsordnung wird gemäß Anlage neu beschlossen. 
 
 
 
Begründung: 
 
Die Rechnungsprüfungsordnung vom 14.11.2002 wird mit dem vorliegenden Beschlussentwurf lt 
Anlage entsprechend dem aktuellen Gesetzesstand des Landes in nachfolgenden Punkten 
überarbeitet bzw. ergänzt: 
 
   1.  § 1 – Inhalt der Rechnungsprüfungsordnung – wurde hinsichtlich der Einbeziehung  des  

     des Stadtrates konkretisiert. 
 
2.  Unter § 4 Abs. 2 war  „die Programmprüfung“  zu streichen,  da  § 132  GO LSA mit    
     dem Wirksamwerden des 2. Investitionserleichterungsgesetzes am 15. September 2003    
     entfiel. 

      Die  dennoch  verbleibende  Aufgabe  im gesamten Bereich der ADV zu prüfen wird über       
              den   Weg  §  4  Abs.  2  Pkt. 1, die  Prüfung    der  Organisation,   Zweckmäßigkeit   und        
              Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, wahrgenommen und muss nicht explizit    
              herausgehoben werden. 

 
3.  Die Regelung im § 5 Abs. 8 – Befugnisse und Rechte des Rechnungsprüfungsamtes –    
     betreffs der Teilnahme an den nichtöffentlichen Sitzungen wurde auf weitere Beauftragte    
     (Delegation des Amtsleiters) und die Sitzungen der Ausschüsse ausgedehnt. 

 
4.  Der § 8 wurde sachgerecht dem § 6 folgend angesiedelt.  

 
5.  Im  § 7 Abs.  3 war  wegen  Streichung § 132 GO LSA die Ergänzung zur Einräumung der   

              Programmprüfung zu liquidieren. 
 

6.  § 7 Abs. 5 und 6 wurden textlich verbunden. 



  

 
 

7.    § 7 Abs. 7.4 wurde um Förderrichtlinien und Leistungsverträge ergänzt. 
 
8.    Eine wichtige Änderung fand im § 9, jetzt § 8 statt. Hier handelt es sich um die Vorlage  
       und  Verteilung  von  Prüfberichten.  Im  § 8 Abs. 3 wurden  die „Einzelprüfungen“ des   
       Stadtrates klarer als solche herausgehoben. 
 
9.    § 9 – Einzelprüfaufträge wurde konkreter gefasst. 
 
10. § 9 Abs. 3 war wegen fehlender Rechtsgrundlage zu streichen. 
 

 
 
 

11. Als neuer § 10 wurde „Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling“    
       integriert. 

 Hiermit wird abgesichert, dass der Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungs-    
 controlling Kenntnis über vollzogene Prüfungen des RPA erhält, um sich für deren     
 Befassung zu entscheiden. 

       Wichtig ist, dass nach der Entscheidung zur Beschlussfassung seitens des Ausschusses  
       für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling der  Prüfbericht dem Ausschuss für     
       Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling zur Verfügung gestellt wird. 

    Sehr bedeutsam ist Abs. 3, dort wird vereinbart. Dass die abschließende Befassung im 
        Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling immer die Stellungnahme        
                der Verwaltung, wie auch die Stellungnahme des OB zum Prüfbericht über die Prüfung     
                der Jahresrechnung, voraussetzt. Die Regelung bedeutet, dass der Ausschuss für   
                Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling auch ohne Vorlage einer Stellungnahme    
                im Zuge der Verwirklichung des Selbstbefassungsprinzips bereits tätig werden kann. 
 

12. Der neue § 11 präzisiert die gesetzliche Vorschrift des § 108 GO LSA. Hier wird     
       deutlicher herausgestellt, dass der Stadtrat 3 Grundlagen für seine Entlastungsentschei- 
       dung vom OB erhält, nämlich die Jahresrechnung, den Prüfbericht über die Prüfung der    
       Jahresrechnung des Rechnungsprüfungsamtes und gesondert seine Stellungnahme zum     
       Prüfbericht. 

 
Veränderungen, Ergänzungen bzw. Verschiebungen sind im Text gelb unterlegt. 
 
 
  
 
Jana Bork 
 
Anlage 
 


